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1. Anlass und Ziel der Planung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walkendorf hat in ihrer Sitzung am 08.06.2022 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Friedrichshof" be-
schlossen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollte zunächst ein sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf Basis solarer Strahlungsenergie“ festgesetzt, und 
somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-
anlage geschaffen werden. 

Im Rahmen der Bearbeitung der Planungsunterlagen erfolgte auf Grund der vorliegenden zum 
Teil mittleren bis hohen Acker- und Grünlandzahlen mit dem Beschluss vom 13.11.2024 die 
Änderung des Planungsziels zur Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage (Agri-PV). Nach den 
Vorgaben der DIN SPEC 91434 sollen die Grundlagen einer kombinierten Nutzung ein und 
derselben Landfläche für landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für Strompro-
duktion als Sekundärnutzung geschaffen werden. Als landwirtschaftliche Flächen können dazu 
Ackerland, Dauergrünland, Dauerweideland oder mit Dauerkulturen genutzte Grundstücke ein-
bezogen werden. 

DIN SPEC (PAS) sind dabei nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerkes. Sie sollen mit der 
Festlegung der Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung ein Prüfmaßstab für 
AGRI-PV-Anlagen vorbereiten und Sachverständigen, Genehmigungsbehörden sowie Gesetz- 
und Fördermittelgebern einen definierten Standard bieten. Gleichzeitig wird mit der Erläute-
rung von Begrifflichkeiten das technische Risiko für alle Projektbeteiligte (Behörden, Gemein-
den, Landnutzer, Planer, Errichter und Betreiber) minimiert. 

Missbräuchliche Anwendungsfälle und Akzeptanzverluste sollen durch diese Standardisierung 
von Agri-PV vermieden werden. 

Für den in Rede stehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Fried-
richshof" wurde ein Geltungsbereich mit landwirtschaftlich genutzten Grünland- und Ackerflä-
chen einbezogen. 

Zukünftig soll innerhalb des Geltungsbereiches Ackergras angebaut und als Futtergrundlage 
dem nahegelegenen Mutterkuhbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Eine Portionsbewei-
dung durch die Mutterkuhherde findet bevorzugt statt. Die Tiere können die Agri-PV-Anlage 
ganzjährig als Wetterschutz nutzen. Vorhabenträger und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne 
des Tierwohls und der Tiergesundheit an, unter anderem durch eine ganzjährige Außenhaltung 
der Tiere und die Schaffung von mehr Bewegungsfreiraum und Auslauf im Freien die Haltungs-
form Bio (mit Auslauf im Freien) weiter durchzuführen, wobei angestrebt wird, die Mutterkuh-
herde ganzjährig im Freien zu halten, und zu verbessern. 

Nach planerischer Abwägung der Gemeinde Walkendorf entspricht das Vorhaben damit im 
besonderen Maße dem gesetzlichen Anspruch nach einer fossilfreien Energieerzeugung bis 
zum Jahr 2030. 
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Höchstrangiges öffentliches Interesse an Erneuerbare Energien und Klimaschutz im Sinne des § 2 
EEG 2023 als Planungsanlass 

Die durch Gemeinde und Vorhabenträger formulierten Planungsziele haben in zweierlei Hin-
sicht eine besondere Bedeutung im Sinne des Planerfordernisses gemäß § 1 Abs. 3 BauGB: 

Zum einen definiert der Bundesgesetzgeber in Satz 1 des § 2 EEG 2023 der Bestimmung das 
Interesse [...] als „Überragendes" und damit höchstrangiges öffentliches Interesse; zusätzlich 
wird das ebenfalls hochrangige Interesse der öffentlichen Sicherheit an dessen Seite gestellt. 

Zum anderen bestimmt Satz 2 der Norm, dass aktuell - da allgemeinkundig das Ziel einer na-
hezu treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Bundesgebiet bei weitem noch nicht erreicht 
ist - die erneuerbaren Energien in Schutzgüterabwägungen Vorrang haben sollen (Soll-Bestim-
mung), weil die Definition der erneuerbaren Energien als „im überragenden öffentlichen Inte-
resse und der öffentlichen Sicherheit dienend“ im Fall einer Abwägung dazu führen, dass das 
besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien berücksichtigt werden muss (vgl. Gesetz-
entwurf der Bundesregierung „-Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor", 
BT-Drs. 20/1630, S.159). 

Es liegt auf der Hand, dass das gesetzgeberische Anliegen, „Sofortmaßnahmen" für einen „be-
schleunigten" Ausbau der erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, wenn die Regelungen 
des § 2 EEG auch auf der kommunalen Planungsebene zum Tragen kommen. 

Jede abweichende Auslegung würde nach Einschätzung der Gemeinde dem gesetzgeberischen 
Anliegen deutlich widersprechen. 

Folgerichtig sieht die Gemeinde Walkendorf das in Rede stehende Aufstellungsverfahren des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans als auf den weiteren Ausbau der Nutzung der erneuer-
baren Energien gerichtete Maßnahme zum Schutz des Klimas, zu dem der Staat nach dem 
Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verpflichtet ist (vergleiche hierzu: BverfG, Beschluss vom 23. 
März 2022 – 1 BVR 1187/17 -, NVwZ 2022, 861 -, zitiert nach juris Rn.104). 
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2. Grundlagen der Planung 
2.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:2.500 dargestellt. 
Der Geltungsbereich beläuft sich auf eine Gesamtfläche von ca. 100 ha. Er erstreckt sich auf die 
Flurstücke 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110 (tlw.), 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 (tlw.), 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 
170, 171, 172 und 173 der Flur 1 innerhalb der Gemarkung Friedrichshof. 

2.2 Planungsgrundlagen 

Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpom-
mern vom Dezember 2024, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Lübe-
cker Str. 289, 19059 Schwerin. 

• Belegungsplan der von BSC Energie GmbH vom Dezember 2024 
• Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; 
• Höhenbezugssystem: DHHN2016 

2.3 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - 
KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 351) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Walkendorf in der aktuellen Fassung 
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3. Ausgangssituation 
3.1 Charakter des Planungsraumes 

Der Vorhabenstandort umfasst intensiv genutzte Acker- und Grünlandflächen im Südwesten 
der Gemeinde Walkendorf. Er grenzt nördlich an das Gemeindegebiet der Gemeinde Selpin an. 
Der Geltungsbereich befindet sich westlich der Landesstraße L 232 in einem Abstand von ca. 
1.400 m nordwestlich der Ortslage Walkendorf innerhalb der Landschaftseinheit „Flach- und 
Hügelland um Warnow und Recknitz“ und dem gleichnamigen Naturraum. 

Der Planungsraum wird nördlich und östlich durch den Grandbach begrenzt. Südlich verläuft 
ein bestehender Wirtschaftsweg, der die äußere Erschließung sichert. Der Vorhabenstandort ist 
geprägt durch seine im Randbereich vorhandenen strukturreichen Biotope. Innerhalb des Gel-
tungsbereichs befinden sich Teilbereiche von Waldflächen, Gräben, temporäre Kleingewässer, 
ein permanentes Kleingewässer und Gehölzstrukturen. Das angrenzende Flächennaturdenkmal 
(fnd gue 126) „Waldfeuchtgebiet Revier Dalwitz Abt. 3422“ wurde bewusst aus dem Geltungs-
bereich herausgelassen. 

Anthropogene Vorbelastungen bestehen durch Zäune entlang der Grenze zwischen Grün- und 
Ackerland sowie durch zwei 20 kV-Freileitungen die den südlichen Teil des Geltungsbereiches 
in Richtung Nordosten und in Richtung Nordwesten queren. 

Abbildung 1: Luftbild des Geltungsbereichs (rot markiert) 
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Das Ertragsvermögen der einbezogenen landwirtschaftlichen Nutzflächen unterliegt mit Acker- 
bzw. Grünlandzahlen zwischen 8 und 48 Bodenpunkten sehr starken Schwankungen. Die ein-
gezäunten Grünlandflächen unterliegen derzeit einer intensiven Beweidung. Die Ackerfläche 
wurde im Jahr 2024 ebenfalls intensiv genutzt. 

Das anstehende Gelände fällt von Südosten mit Geländehöhen von bis zu 40 m NHN bis zu 20 
m NHN entlang des Grabens im Norden ab. 

Die vorhandene Gehölzvegetation entlang des Grandbachs verhindert weitläufig die Einseh-
barkeit des Planungsraumes ausgehend von der Dorfstraße (Landessstraße 232) und der daran 
angrenzenden Bebauung im Bereich Walkendorf Ausbau. 

Gewässer, gesetzlich geschützte Biotope, oder andere wertgebende Lebensraum- und Biotop-
strukturen werden mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Fried-
richshof“ nicht überplant. 

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des europäischen Vogelschutzgebietes (SPA) DE 
1941-401 „Recknitz und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“. Weitere nationale oder eu-
ropäische Schutzgebiete befinden sich nicht innerhalb des Planungsraumes. 

3.2  Übergeordnete Planungen 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch raumord-
nerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-
men entwickelt, geordnet und gesichert. 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie werden 
bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen Bundesländer festge-
setzt. 

Für die Gemeinde Walkendorf lassen sich die Grundsätze und Ziele und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundlagen ableiten: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 

• Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 
503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpom-
mern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

• Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklen-
burg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V) vom 22. August 2011 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 3 Nr. 6 ROG solche, durch die die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus resultierend sind 
der Umfang einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Standortsbedingungen und die vorher-
sehbaren Auswirkungen auf die Funktion des Raumes entscheidend für eine gegebene Raum-
bedeutsamkeit. 
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Die geltende Rechtsprechung sieht dies regelmäßig als gegeben, wenn durch die Auswirkun-
gen der Planung, aufgrund ihrer Dimension, aufgrund von Raumbeanspruchung und Raumbe-
einflussung über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen. 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren Energien ge-
troffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll in allen Teilräumen 
eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der 
Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wachsen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) soll zum Schutz des Klimas und der Umwelt der Ausbau der erneu-
erbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu redu-
zieren. 

Weitere Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung 
von Maßnahmen: 
– zur Energieeinsparung, 
– der Erhöhung der Energieeffizienz, 
– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der Geothermie sowie 
– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen Klima- und Umweltschutz in der Regional- 

und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen 
erreicht werden. 

Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu erheblichen Beein-
trächtigungen naturschutzfachlicher Belange führen, ist zu prüfen, ob rechtliche Ausnahmere-
gelungen aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet 
werden können. 

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet werden. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen gemäß LEP MV in einem Streifen von 110 Metern 
beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaik-
anlagen in Anspruch genommen werden. 

In der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramm wird der Planungsraum als 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege und Vor-
behaltsgebiet Tourismus dargestellt. Die Gemeinde Walkendorf befindet sich zudem innerhalb 
der ländlichen Gestaltungsräume. 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V (Lage Planungsraum rot markiert) 
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In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms wird der Planungsraum 
als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Tourismusentwicklungsraum und Vorbehaltsgebiet Natur-
schutz und Landschaftspflege festgelegt. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP MMR (Lage Planungsraum rot markiert) 

Gemäß Grundsatz 5.1 (2) des RREP MMR soll in den Vorbehaltsgebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege den Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht beige-
messen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maß-
nahmen und Vorhaben entsprechend zu berücksichtigen. 

Dies wird mit der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die geplanten Festsetzungen und das 
städtebauliche Konzept zielen auf einen größtmöglichen Erhalt bzw. eine Verbesserung der 
Biotop- und Habitatfunktionen ab. Erhebliche Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter sind im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens auszuschließen. 

Die Fortschreibung des Kapitels 6.5 – Energie einschließlich Windenergie aus dem Juli 
2020 setzt sich mit den regionalplanerischen Gesichtspunkten der Energieversorgung ausei-
nander. Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträgern 
kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Be-
deutung zu. 

Der zu berücksichtigende Grundsatz (5) dieser Fortschreibung besagt, dass großflächige Anla-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie vorzugsweise auf solchen Flächen errichtet werden sollen, 
die aufgrund einer Vornutzung oder Vorbelastung für andere Zwecke nur noch eingeschränkt 
nutzbar sind und keine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild oder 
die Landwirtschaft haben. Innerhalb der Vorbehaltsgebiete, unterer anderem für die Landwirt-
schaft, sollen keine großflächigen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie errichtet werden. 

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträgern kommt 
damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine besondere Bedeutung 
zu. 

Dem trägt die Gemeinde Walkendorf mit der vorliegenden Planung Rechnung. 

Der Grundsatz 3.1.4 (1) des RREP MMR besagt, dass in den Vorbehaltsgebieten Landwirt-
schaft dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten, 
auch in vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll. 
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Bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben sol-
len die lokalen Standortverhältnisse und konkreten agrarstrukturellen Belange besonders be-
rücksichtigt werden. Die Kriterien zur Festlegung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft legen 
fest, dass Gemeinden grundsätzlich eine Ackerzahl ab 35 erbringen sollen, um ausgewiesen zu 
werden. 

Der gewichtete Mittelwert der Ackerzahlen innerhalb des Planungsraumes beträgt allerdings 
29. Somit ist das Gemeindegebiet zwar als solches ausgewiesen, der geplante Geltungsbereich 
selbst erfüllt dieses Kriterium jedoch nicht. 

Abbildung 2: Karte der Acker- und Grünlandzahlen (oben) und Berechnung des gewichteten Mittels (unten) 
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Das vorliegende nach DIN SPEC geplante Agri-PV-Vorhaben zeichnet sich insbesondere durch 
die vollständige Erhaltung der einbezogenen landwirtschaftlichen Produktionsflächen aus. 

Der betreffende Landwirt partizipiert von einer flächensparenden Energieerzeugung und kann 
mit neuen Ansätzen des konventionellen oder ökologischen Landbaus im besonderen Maße 
zu einer Aufwertung des Planungsraumes bzw. zu einer Entlastung der angrenzenden hoch-
wertigen Biotopstrukturen beitragen. 

Allgemeine Untersuchungen liefern aber Hinweise, dass der pflanzenbauliche Ertrag der Fläche 
relativ stabil bleiben wird. In trockenen und warmen Jahren wird die zusätzliche Beschattung 
zu einem veränderten Evapotranspirationsverhalten der Anbaukulturen führen und damit 
Mehrerträge generieren. Durch die nach DIN SPEC geplante Agri-PV-Anlage bleibt die Wasse-
rinfiltration unverändert, gleichzeitig wird durch die Transpirationsminderung aufgrund der 
Teilbeschattung Wasser eingespart und das Grundwasser geschützt. 

Die Kombination aus der ackerbaulichen Bewirtschaftung sowie der Portionsbeweidung durch 
Mutterkühe im Vernehmen mit der Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie bildet die 
Basis einer bodengebundenen Veredelungswirtschaft ohne Flächenentzug für die Landwirt-
schaft. 

Die Belange der Landwirtschaft werden im Sinne der Festlegungen des Landesraumentwick-
lungsprogramms und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklen-
burg/Rostock als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im besonderen Maße berücksichtigt. Der in 
Rede stehende vorhabenbezogene Bebauungsplan stellt in diesem Sinne sicher, dass eben kein 
landwirtschaftlicher Flächenentzug stattfindet, sondern vielmehr der Landwirtschaft in seinen 
Diversifizierungsmöglichkeiten substanziell Raum erhalten bleibt, auch wenn die Energieerzeu-
gung als sekundäre Nutzung möglich ist. 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördeninternes Handlungsprogramm einer Ge-
meinde. Beispielsweise bildet der Flächennutzungsplan den rechtlichen Rahmen, welcher durch 
das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB bestimmt ist. Der Flächennutzungsplan dient 
als vorbereitender Bauleitplan. Er stellt die geplante Art der Bodennutzung des gesamten Ge-
meindegebietes in seinen Grundzügen dar. 

Die Gemeinde Walkendorf verfügt für Teilflächen des Gemeindegebiets über einen genehmig-
ten und wirksamen Flächennutzungsplan. Dieser stellt den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans als Fläche für die Landwirtschaft dar. Entsprechend wird auf das Verfahren zur Aufstellung 
der parallelen Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Walkendorf verwiesen. Die 
3. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. 

Waldabstand 

Gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Wald-
brand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzuhalten. 

Dieser Abstand wird in der vorliegenden Planung zu den angrenzenden Wäldern eingehalten. 
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4. Planungsinhalt 
4.1 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept ist auf neue positive Ansätze für eine umwelt- und klimafreundli-
che Land- und Energiewirtschaft ausgelegt. 

Hierbei wird der größtmögliche Erhalt der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Flä-
che im Vernehmen mit der Erzeugung erneuerbarer Energien (hier solare Strahlungsenergie) 
als Doppelnutzung vorgesehen. 

Zielstellung der Gemeinde Walkendorf ist, eine agrarische Doppelnutzung neben der Energie-
erzeugung aus solarer Strahlungsenergie abzusichern. Vor dem Hintergrund, dass landwirt-
schaftlich genutzte Flächen entsprechend § 1 Abs. 2 Satz 2 BauGB nur in einem notwendigen 
Umfang umgenutzt werden sollen, soll die bisherige landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Fläche 
unter Berücksichtigung eines festgelegten Flächenverlusts erhalten bleiben. Für den Bereich 
der nach DIN SPEC geplanten AGRI-PV-Anlage beträgt der landwirtschaftlich nutzbare Flä-
chenanteil mindestens 90 % der festgesetzten Sondergebietsfläche. 

Der Agrarstatus der einbezogenen landwirtschaftlichen Nutzflächen bleibt damit erhalten. So-
wohl erbschaftssteuerlich als auch grundsteuerlich bleibt die Projektfläche als landwirtschaft-
liches Vermögen der Eigentümer generationsübergreifend gesichert. 

Der Flächenzuschnitt erfolgte darüber hinaus nach den städtebaulichen Maßstäben einer mög-
lichst geringen Landschaftsbildbeeinträchtigung. Bestehende und geplante Eingrünungen so-
wie weitere sichtverstellende und sichtverschattende Landschaftselemente sollen die Wahr-
nehmbarkeit von baulichen Anlagen minimieren. 

Der Standort selbst zeichnet sich durch eine nahezu vollständige bestehende Eingrünung ent-
lang der nahegelegenen Landesstraße L 232 aus Wäldern und Feldgehölzen bzw. dem Gehölz-
saum entlang des Grandgrabens aus. Blick- und Sichtbeziehungen ausgehend von den umlie-
genden bewohnten Ortslagen sind durch die vorhandene Vegetation sowie Topografie mini-
miert. 

Der Geltungsbereich zeichnet sich durch die Biotopstrukturen seiner Randlage aus. Durch die 
vorliegende Planung werden die als solche erhalten und die Funktionsfähigkeit auch als Le-
bensraum gesichert. Zu Gehölzflächen und Wald sowie zu den vorhandenen Gräben, tempo-
rären und permanenten Kleingewässern wird ein ausreichend großer Abstand eingehalten, der 
von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Ziel dieser Abstände ist der Schutzanspruch als Le-
bensraum einschließlich einer vorsorgenden Pufferzone für mögliche mittelbare anlage- und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Vorhabens.  Ebenso wird ein Wildkorridor zwischen 
den östlich und den westlich gelegenen Biotopstrukturen errichtet, welcher zusätzlich der öko-
logischen Durchgängigkeit der Anlage dient. 
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4.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die neueren Entwicklungen der Produktion von solarer Strahlungsenergie zielen auf eine Kom-
bination einer landwirtschaftlichen Nutzung mit der eigentlichen Energieerzeugung ab. 

Die Gemeinde Walkendorf hat zur größtmöglichen Erhaltung der landwirtschaftlichen Produk-
tionsgrundlage im Gemeindegebiet unter Einbeziehung der DIN SPEC 91434:2021-05 ein für 
Agri-PV-Anlagen spezifiziertes Nutzungskonzept festgelegt. 

Mit der Festsetzung der sonstigen Sondergebiete „Agri-PV Kulturanbau“ und „AGRI-PV Dau-
ergrünland“ soll diesem Entwicklungsziel entsprochen werden. Die Unterscheidung der beiden 
Sondergebiete erfolgt, um die derzeitig vorhandenen unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Nutzungen auch nach der Umsetzung des Vorhabens beizubehalten. Aus diesem Grund wird 
durch die vorliegende Planung die Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzungen auf der der-
zeitigen Grenze zwischen den vorhandenen Acker- und Grünlandflächen festgesetzt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhe der 
baulichen Anlagen geregelt. 

Maximal 60 % innerhalb der sonstigen Sondergebiete „AGRI-PV Kulturanbau“ und „AGRI-PV 
Dauergrünland“ werden von Modultischen überstanden. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbauten Flächen nicht mit 
den geplanten versiegelten Flächen decken, denn im Sinne des Minimierungsgebotes der er-
forderlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden wurde eine Bauweise gewählt, die die maßge-
benden Bodenfunktionen auch unterhalb der Modultische weitestgehend nicht gefährdet. Mit 
Hilfe der Baugrenze wurde innerhalb der Planzeichnung Teil A der Teil des Planungsraumes 
festgesetzt, auf dem das zulässige Maß der baulichen Nutzung realisiert werden darf. Dabei 
wurden bereits Mindestabstände zu Gehölzen und Gewässern eingehalten. 

Entsprechend wurde eine Grundflächenzahl von 0,60 festgesetzt. 

Geltungsbereich:   985.102 m² 
Sondergebiet Kulturanbau:  456.860 m² 
Sondergebiet Dauergrünland: 295.150 m² 
Verkehrsflächen:   380 m² 
Wald     55.891 m² 
Wasser     9.308 m² 
A (Erhalt Sträucher)   3.312 m² 
B (Entwicklung Mähwiese)  157.755 m² 
C (Entwicklung Sichtschutzhecke) 6.557 m² 
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Vorhabenbeschreibung: 

Für die geplante AGRI-PV-Anlage werden zur Überschirmung der Auslaufflächen linienförmig 
aneinandergereihte bifaziale Glas-Glas-Modulen verwendet, die auf gerammten Stahl-Unter-
konstruktionen gegen Süden platziert werden. 

Die Darstellung der Modulreihen erfolgt innerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
schematisch. Die Modultische werden mit einem lichten Modulreihenabstand von etwa 3,85 
m von Modulkante zu Modulkante platziert. Der Neigungswinkel in Richtung Süden beträgt 
ca. 15°. 

Die Höhe der Modultische orientiert sich an der geplanten Beweidung mit Rindern. Entspre-
chend wird die Modulunterkante eine lichte Höhe von 2,10 m nicht unterschreiten. Die Mo-
duloberkante überschreitet eine lichte Höhe von 4,00 m nicht. 

Durch die geplante Agri-Photovoltaik-Anlage wird auf einer Fläche von ca. 75,8 ha eine Ge-
samtleistung von ca. 94.000 kWp an solarer Strahlungsenergie erzeugt. Dabei werden nur ca. 
0,2 % der Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung durch Rammpfosten, Energiespeicher und 
Trafo-Stationen entzogen. 

Der Vorhabenträger plant die Verwendung von Wechselrichtern inklusive entsprechender 
Netztransformatoren sowie Übergabestationen. Die Netztransformator-Stationen sind nicht 
betretbar und daher nicht als Gebäude im bauordnungsrechtlichen Sinne einzustufen. 

Gegebenenfalls ist dazu ein bauzeitlicher Ausbau der Transportwege innerhalb des Vorhaben-
bereiches mittels Stahl- oder Gummimatten erforderlich. 

Der produzierte Strom wird über eine rund 12 km lange Trasse über eine 110 kV-Freileitung in 
das öffentliche Stromnetz der E.DIS AG eingespeist. Der genaue Trassenverlauf befindet sich 
derzeit in Planung, stellt jedoch keinen Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung dar. 

Zusätzlich ist am südwestlichen Rand des Planungsraums ein Batteriespeichersystem vorgese-
hen. Die Speichereinheit besteht aus einem Container mit den Abmessungen von ca. 13,7 m 
Breite, 2,44 m Tiefe und 2,9 m Höhe. 

Abbildung 3: Systemschnitt der BSC Energie GmbH nach „DIN SPEC 91434 Agri-Photovoltaik“ 
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Der Rinderzuchtbetrieb Gottfried Marth wird als landwirtschaftlicher Bewirtschafter des Ge-
samt-Planungsraumes innerhalb des festgesetzten Sondergebietes Ackergras als Futtergrund-
lage für einen (Groß-)Teil der 120 Tiere der Mutterkuhherde anbauen und als Portionsweide 
nutzen. Vorhabenträger und Mutterkuhbetrieb streben im Sinne des Tierwohls und der Tier-
gesundheit an, unter anderem durch eine ganzjährige Außenhaltung der Tiere und die Schaf-
fung von mehr Bewegungsfreiraum und Auslauf im Freien die Haltungsform Bio (mit Auslauf 
im Freien) weiter durchzuführen, wobei angestrebt wird, die Mutterkuhherde ganzjährig im 
Freien zu halten, und zu verbessern. 

Die technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Module und der gesamten Agri-Photovol-
taik-Anlage beträgt mindestens 40 Jahre. Nach Ablauf der geplanten Nutzungszeit/Ende des 
Pachtvertrags jedoch ist der Rückbau der Agri-Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Der Rückbau 
umfasst die Demontage der PV-Module, der Modultische und Kabel sowie der Wechselrichter 
Energiespeicher und Trafos und der damit verbundenen Flächenbefestigungen sowie sämtli-
cher weiterer vorhabenbezogener baulicher Anlagen (z.B. Löschwasserbehälter). Die rückge-
bauten Materialien einschließlich der Zaunanlage werden fachgerecht wiederverwendet, recy-
celt, verwertet oder beseitigt. 

Verfahrensrechtliche Besonderheiten 

Für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Möglichkeit gemäß § 12 
Abs. 3a BauGB genutzt werden, eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festzusetzen. 
Unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB gilt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungsver-
trags oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrags sind zulässig. 

Entsprechend umfangreich und detailliert fällt die Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und 
Erschließungsplans aus. Dieser wird mit dem Satzungsbeschluss der Gemeinde zu einem un-
trennbaren Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

Nachweis der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche: 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Errichtung einer Agri-PV-Anlage der Kategorie I ge-
mäß Tabelle 1 der DIN SPEC 91434:2021-05. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche 
durch Aufbauten und Unterkonstruktionen darf ausgehend von der festgesetzten Sonderge-
bietsfläche höchstens 10 % betragen. Zulässig sind hoch aufgeständerte Anlagen mit einer 
Bearbeitbarkeit in alle Richtungen. 

Ausgehend von einer festgesetzten Fläche der sonstigen Sondergebiete von 753.161 m² müs-
sen mindestens 90 %; also 677.845 m² weiterhin landwirtschaftlich nutzbar bleiben. 
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Basis für die Bestimmung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche ist Bild 2 der DIN SPEC 
91434:2021-05 (Ansicht verschiedener Agri-PV-Anlagen von oben) sowie Bild 1 (Darstellung zu 
Kategorie I). 

Die beurteilungsrelevante Größe AN als landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche ergibt sich aus 
dem durch den Vorhabenträger gewählten System mit hochaufgeständerten Modultischen 
und einer lichten Höhe von 2,10 m allein aus dem Produkt der Grundfläche eines Rammpfos-
tens und der Anzahl der verwendeten Rammpfosten innerhalb des geplanten sonstigen Son-
dergebietes. 

Nach den Angaben des Vorhabenträgers entfallen aus der landwirtschaftlichen Nutzung für: 
Trafo-Stationen 500 m² 
Rammpfosten 380 m² 
Zaunpunktfundamente 185 m² 
Energiespeicher 467 m² 
Löschwasserzisternen  260 m² 
Aufstellflächen Feuerwehr 850 m² 
Summe AN 2.642 m² 
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Nachweis: Resultierend verbleibt ausgehend von der festgesetzten Sondergebietsfläche mit 
753.161 m² ein Flächenanteil von 755.943 m² bzw. 99,65 % für die landwirtschaftliche 
Nutzung. 

Folgende Festsetzungen werden getroffen: 

1. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV Kulturanbau“ ist gemäß § 11 Abs. 2 
BauNVO die kombinierte Nutzung für den landwirtschaftlichen Kulturanbau mit Bewei-
dungsoption als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels einer Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage als Sekundärnutzung gemäß Kategorie I der DIN SPEC 91434 zulässig. 
Zulässig sind Photovoltaik-Anlagen (PVA) mit einer lichten Höhe der Aufständerung 
von mindestens 2,10 m sowie die für den Betrieb der PVA erforderlichen Nebenanlagen, 
Trafostationen, Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstati-
onen, Wechselrichterstationen und Zaunanlagen. Der Verlust an landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete durch Aufbau-
ten, Unterkonstruktionen und Nebenanlagen darf ein zulässiges Höchstmaß von 10 % 
nicht überschreiten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 Abs. 3a BauGB 
sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 

2. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV Dauergrünland“ ist gemäß § 11 Abs. 
2 BauNVO die kombinierte Nutzung für die landwirtschaftliche Grünlandnutzung mit 
Beweidungsoption als Hauptnutzung und die Stromproduktion mittels einer Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen als Sekundärnutzung gemäß Kategorie I der DIN SPEC 91434 
zulässig. Zulässig sind Photovoltaik-Anlage (PVA) mit einer lichten Höhe der Aufstän-
derung von mindestens 2,10 m sowie die für den Betrieb der PVA erforderlichen Ne-
benanlagen, Trafostationen, Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung, 
Umspannstationen, Wechselrichterstationen und Zaunanlagen. Der Verlust an landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete 
durch Aufbauten, Unterkonstruktionen und Nebenanlagen darf ein zulässiges Höchst-
maß von 10 % nicht überschreiten. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 
Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vor-
habenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

3. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 4,00 m begrenzt. Als unterer Bezugs-
punkt gelten die innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten Höhen in Meter über 
NHN im Bezugssystem DHHN 2016 als vorhandenes Gelände. 

4. Die maximale Grundflächenzahl für die sonstigen Sondergebiete „AGRI-PV Kulturan-
bau“ und „AGRI-PV Dauergrünland“ ist auf 0,6 begrenzt. Abweichend von § 19 Abs. 4 
S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht überschritten werden. 

5. Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorha-
ben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. 
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4.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 

Über den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde über § 9 Absatz 1 
Nr. 20 BauGB die Möglichkeit, landschaftspflegerische Maßnahmen bzw. Flächen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan steht insbesondere die Entwicklung von extensiv ge-
nutzten Grünflächen als Lebensraum für Offenland-Brutvögel im Vordergrund. 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die aus der faunistischen Erfassung resultie-
rende Bedeutung als Brutareal für Offenlandbrüter zu beachten ist. Die Funktionserhaltung im 
Sinne des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfordert die Ausei-
nandersetzung mit den Lebensraumansprüchen der Feldlerche. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde zunächst eine Relevanzprüfung vorgenommen, 
die das Artenspektrum zunächst auf die Artengruppen reduziert, die unter Beachtung ihrer 
Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkommen können (Relevanzschwelle). 

Im Anschluss dessen erfolgte eine Erfassung des vorhandenen Arteninventars sowie eine da-
rauffolgende Untersuchung der Betroffenheit durch die Umsetzung der Planung. Im vierten 
Schritt wurde eine Konfliktanalyse durchgeführt, welche mögliche Verbotstatbestände nach § 
44 Abs 1 i.V.m. Abs 5 BNatSchG prüft und gegebenenfalls notwendige Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen vorsieht. Diese Schritte werden im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag der 
OEKOPLAN Halle geprüft und bewertet. Als Datengrundlage erfolgte hierfür eine Erfassung 
der Säugetiere, Brutvögel, Reptilien und Amphibien in den Zeiträumen vom Januar bis Oktober 
2022 und 2024. 

Die 40 nachgewiesenen Arten (mit insgesamt etwa 98 Revieren) zählen zu Offen- und Halbof-
fenland sowie in geringem Umfange zu Waldarten. Bodenbrüter bzw. bodennah brütende Vö-
gel bilden hierbei neben den Gehölz- und Höhlenbrütern die entsprechend zu betrachtenden 
Gilden. 

Von den für das Projekt teils hoch relevanten 9 nachgewiesenen Arten der Nistgilde des Offen- 
und Halboffenlandes genießen 3 Spezies erhöhten Schutzstatus. Diese sind das Braunkehl-
chen, die Feldlerche und der Wiesenpieper. Hierbei ist insbesondere die Feldlerche weit über 
den Planungsraum verbreitet. 

Im Planungsraum wurde im Jahr 2022 innerhalb der drainierten Feuchtwiesen im Norden 1 
Braunkehlchen-Brutpaar nachgewiesen. 3 kartierten Brutpaare des Wiesenpiepers befanden 
sich ebenfalls im Norden des Geltungsbereichs. Innerhalb des Geltungsbereichs wurden 14 
Brutpaare der Feldlerche kartiert. 

Bei Umsetzung der Bauplanung sind ohne Vermeidungsmaßnahmen potenzielle Tötungen 
möglich. 
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Durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) können aller-
dings Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, Jungtiere) nach § 44 Abs. 
1 Satz 1 grundsätzlich vermieden werden. Einzelne, potenziell betriebsbedingte Tötungen, 
etwa durch Kollisionen etc., werden dem „allgemeinen Lebensrisiko" gleichgesetzt, was inso-
fern keine systematische Gefährdung im Rahmen des geplanten Vorhabens darstellt. 

Für die Feldlerche sind Vegetationshöhen von 15-25 cm und eine Bodenbedeckung von 20-50 
% für die Nestanlage optimal. Eine dichte und hohe Vegetation zur Hauptbrutzeit (Mai und 
Juni), beeinträchtigt den Bruterfolg deutlich. 

Die Feldlerche bevorzugt offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige bzw. 
keine Gehölze oder andere Vertikalstrukturen. Strukturbedingte visuelle Störwirkungen erge-
ben sich im Planungsraum durch umliegende Gehölze, welche potenzielle Ansitzwarten für 
Greifvögel darstellen. Die Feldlerche zeigt aus diesem Grund ein artspezifisches Meideverhal-
ten zu diesen Vertikalstrukturen. 

Die Studie des bne „Solarparks – Gewinne für die Diversität“ zeigt, dass Solarparks durchaus 
als Bruthabitat für bodenbrütende Vogelarten dienen können. 

Es wurde festgestellt, dass Teilflächen, die ab ca. 9:00 Uhr morgens bis ca. 17:00 Uhr in der Zeit 
zwischen Mitte April und Mitte September eine besonnte Breite von 2,5 m Breite zulassen, die 
Voraussetzungen für Ansiedlungen von Offenland-Brutvogelarten schafft.1 

Im Zuge der Erarbeitung erfolgte auf der Basis der Kartierergebnisse und der o.g. Studie eine 
grundlegende Erarbeitung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahme in Bezug auf die Lebensraumqualität bodenbrütender Vogelarten. 

Studien zeigen auch, dass die Feldlerche in der Lage ist, inmitten von Solarparks zu brüten 
(TRÖLTZSCH & NEULING 2013). Hierfür sind die Modulreihen so zu planen, dass diese nicht 
gleichmäßig über die Gesamtfläche verteilt sind, sondern größere freie Areale entstehen, welche 
aber ebenso der betriebsbedingten Pflege (Mahd) unterliegen, wie die übrige Anlage. Durch die 
Vermeidungsmaßnahme 8 (Planungsanpassung Modulfelder) kann dies gefördert werden, da 
empirische Daten zeigen, dass Feldlerchen PV-Anlagen in diesen ausreichend dimensionierten 
offenen Bereichen gern besiedeln. 

Durch die extensive Nutzung der Flächen werden Insektenvorkommen gefördert und damit die 
Nahrungsverfügbarkeit für die Art, insbesondere zur Zeit der Jungenaufzucht, verbessert. Da die 
Flächen der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage, selbst bei einer Verlagerung der Brut-
standorte in die Umgebung, nach Durchführung der Bebauung noch als Nahrungsflächen zur 
Verfügung stehen und als solche aufgrund der geplanten extensiven Bewirtschaftung an Qualität 
gewinnen, bleibt die Funktionalität der Fortpflanzungsstätten der Feldlerche gewahrt.2 

1 Bundesverband neue Energiewirtschaft (bne): Solarparks Gewinne für die Diversität: S. 29 
2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, OEKOPLAN Halle, November 2024 
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Durch die vorliegende Planung wird ein besonnter Steifen von mindestens 2,5 m zwischen dem 
Modulreihen freigehalten. 

Abbildung 4: Berechnung des besonnten Streifens für die vorliegende Planung, https://gute-solarparks.de/besonnter-
streifen-in-solarparks/ 

Arten der Gehölzbrüter mit erhöhtem Schutzstatus, welche nur mittelbar durch das Vorhaben 
betroffen sind, sind:  Bluthänfling, Feldsperling, Kleinspecht, Neuntöter und Star. 

Das Planungskonzept sieht die vollständige Erhaltung von Gehölzbiotopen (mit „A“ festge-
setzte Flächen) vor. Insofern besteht hierbei keine Gefahr von Individuenverlusten auf Grund 
von Baumaßnahmen. Darüber hinaus können durch bauzeitliche Regelungen (Baufeldfreima-
chung außerhalb der Brutzeit) Schädigungen von Individuen oder Fortpflanzungsstadien (Eier, 
Jungtiere) nach § 44 Abs. 1 Satz 1 bei allen Arten grundsätzlich vermieden werden. 

Die als „B“ festgesetzten Flächen sind als extensive Mähwiesen zu entwickeln und dienen ne-
ben der Schaffung von Offenlandhabitaten dem Schutz und Verbund der vorhandenen hoch-
wertigen Biotopstrukturen. Sie befinden sich umliegend zu den bestehenden Gehölz- und ge-
wässerstrukturen und schaffen damit eine Pufferwirkung und werten diese damit in ihrer Funk-
tionsweise auf. 

Darüber hinaus wird ein 20 m breiter Wildkorridor als artenreiche Mähwiese festgesetzt. Dieser 
ist von Bebauung jeglicher Art freizuhalten und verbindet die hochwertigen Biotopstrukturen 
im Osten und im Westen des Geltungsbereichs miteinander. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Wirkungsprognosen auf die un-
tersuchten Arten einschließlich vorgesehener Maßnahmen: 

• Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ein-
treten, so dass keine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16 FFH-RL 
erforderlich ist. 

• keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der betroffenen Arten im Bezugsraum 
des Vorhabens zu befürchten ist, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren 
Ausnahmebedingungen die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 
16 FFH-RL erfüllt sind. 
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Den Kriterienkatalog der Gemeinde entsprechend wurde zudem entlang der südlichen Gel-
tungsbereichsgrenze eine 5 m breite Sichtschutzhecke festgesetzt, welche potenzielle Sichtbe-
ziehungen 

Die einzelnen Maßnahmen zur Erreichung des festgelegten Entwicklungsziels können aufgrund 
des fehlenden bodenrechtlichen Bezuges nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die für 
den Vorhabenträger verpflichtende Sicherung der Maßnahmen erfolgt innerhalb des städte-
baulichen Vertrages bzw. wie vorliegend innerhalb des Durchführungsvertrages. Hierzu heißt 
es im § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB, dass anstelle von planerischen Darstellungen und Festsetzungen 
im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 2 und 3 BauGB auch vertragliche Vereinbarungen gem. § 11 BauGB 
getroffen werden können. 

In § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB ist ausdrücklich bestimmt, dass Gegenstand eines städtebauli-
chen Vertrages auch die Durchführung des Ausgleiches i.S.d. § 1a Abs. 3 BauGB sein kann.  Der 
städtebauliche Vertrag setzt insoweit keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen voraus, er 
macht sie entbehrlich. Die Gemeinde muss durch die vertragliche Regelung sicherstellen, dass 
der tatsächliche Erfolg der Kompensation hierdurch ebenso sichergestellt wird, wie durch eine 
ansonsten bauplanerische Festsetzung. (§ 11 Rn. 10-12). Der Vertrag muss zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses wirksam sein. 

Folgende Festsetzung wurde getroffen: 

1. Die mit „A“ festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist als naturnahe Feldhecke heimischer und standorttypi-
scher Sträucher ohne Bäume als Überhälter zu erhalten. 

2. Die mit „B“ festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sind als artenreiche Mähwiese zu entwickeln. 

3. Die mit „C“ festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sind als Sichtschutzhecke zu entwickeln. 

4.4 Örtliche Bauvorschriften 

Die Städte und Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche Bauvorschriften“ er-
lassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege tätig zu werden. Die 
Rechtsgrundlage für ein solches Handeln ist durch § 86 Abs. 3 der Landesbauordnung M-V 
gegeben. Vorliegend sieht die Gemeinde keine Notwendigkeit örtliche Bauvorschriften festzu-
setzen. 

Amt Gnoien - veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2025



S e i t e  | 21 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6                                              Begründung, Stand August 2025 
„Photovoltaikanlage Friedrichshof“ 

4.5 Verkehrliche Erschließung 

Das Verkehrskonzept ist im Sinne der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen darauf aus-
gelegt, dass möglichst bestehende Wegestrukturen für die Erschließung des Planungsraumes 
genutzt werden. 

Vorliegend ist die Erschließung des Planungsraumes über den bestehenden Wirtschaftsweg, 
der den Geltungsbereich im Süden begrenzt und im Südosten an die Landesstraße L232 an-
schließt, geplant. 

Abbildung 5: äußere Erschließung des Geltungsbereichs 

Um die problemlose Erschließung der Betriebsflächen für die Feuerwehr sicherzustellen, wer-
den zusätzliche Zufahrten festgesetzt. Diese sind für die reguläre verkehrliche Erschließung 
nicht notwendig, dienen jedoch der Umsetzung des Brandschutzkonzepts. 
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5.  Auswirkung der Planung 

5.1 Umweltprüfung 

Nach Abfrage des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. 

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt 
sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. Das Vorhaben wird deshalb eingehend auf 
seine Wirkungen auf die Schutzgüter nach § 2a BauGB untersucht. 

Aufgrund der derzeitigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der damit verbundenen 
Bodenverdichtung und -bearbeitung im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung einer 
Agri-PV-Anlage nach DIN SPEC werden die möglichen Umweltwirkungen des Vorhabens als 
gering eingeschätzt. Ein erhöhter Untersuchungsbedarf entsteht insbesondere für die Schutz-
güter Mensch, Boden, Tiere/Pflanzen und Landschaft. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen der Planung sind die Realisierung 
und der Betrieb einer Agri-PV-Anlage nach DIN SPEC einschließlich der dazu erforderlichen 
Nebenanlagen. 

Die bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkintensität ist für die oben formulierten Planungs-
ziele insgesamt als gering einzuschätzen. Geplante Eingriffe beschränken sich auf ein unbe-
dingt notwendiges Maß. Hochwertige Biotopstrukturen werden bewusst nicht überplant. 

Die Betroffenheit streng oder besonders geschützter Arten im Bereich des geplanten Baufeldes 
ist auch aufgrund der intensiven Nutzung erwartungsgemäß sehr gering. 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten AGRI-PV-Anlage auf die Schutzgüter des Untersu-
chungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen vorhaben-
bedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. 

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Beeinträchtigung 
der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeinträchtigung weiterer besonders 
oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. Während der Betriebsphase sind vorhaben-
bedingt keine Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu 
immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorge-
schriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 
Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen der Umweltprüfung nicht festgestellt wer-
den. 

5.2 Immissionsschutz 

Der Geltungsbereich befindet sich zentral ca. 1.200 m zwischen den Ortslagen Woltow, Wes-
selstorf und Walkendorf außerhalb des Einflussbereiches des Vorhabens. Die nächstgelegene 
Wohnnutzung befindet sich östlich in ca. 160 m Entfernung. 
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Blendwirkungen 

Photovoltaik-Module generieren Strom durch das Einfangen von Licht, wobei gilt, dass je mehr 
Licht eingefangen wird, desto mehr Strom wird erzeugt. Generell fällt das Sonnenlicht in un-
terschiedlichem Winkel auf die Oberfläche des Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird 
durch die Oberfläche nicht absorbiert, sondern reflektiert. Reflexionen können den Wirkungs-
grad von Photovoltaik-Modulen mindern, da sie zu Verlusten beim eingefangenen Licht füh-
ren. Aus diesem Grund sind Photovoltaik-Module so aufgebaut, dass die Reflektionsverluste 
von Licht und damit Reflexionen nach Extern so gering wie möglich ausfallen. Die Hersteller 
verwenden hierzu unterschiedliche Techniken. Massnahmen zur Reflexionsvermeidung begin-
nen bereits im Inneren der Photovoltaik-Module, indem z.B. die Oberfläche der Solarzellen tex-
turiert wird. Ferner kommen verschiedene Techniken der Glasveredelung in der Produktion 
zum Einsatz. Durch diese Maßnahmen sorgen die Hersteller dafür, dass der Wirkungsgrad 
der Photovoltaik-Module möglichst hoch ist und in der Folge die externen Reflexionen gering 
sind. Daher geht von Photovoltaik-Modulen eine sehr geringe Blendwirkung aus. 

Beim vorliegenden Vorhaben befinden sich die nächstgelegenen Wohnbebauungen und Ver-
kehrsflächen östlich des Planungsraumes. Die vorhandenen Gehölzstrukturen verhindern 
größtenteils eine direkte Einsehbarkeit des Planungsraumes und verhindern somit verblei-
bende Blendwirkungen. Blickbeziehungen sind lediglich in kurzen Bereichen der L 323 im Nor-
den und Süden des Geltungsbereichs möglich. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wer-
den erhebliche Blendungen ausgeschlossen. 

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können, z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrichtungen betriebs-
bedingte Lärmemissionen entstehen. 

Um ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit 
einem ausreichend großen Mindestabstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet. 

Auch für schallempfindliche Säugetierarten, wie Fledermäuse, können Lärmimmissionen rele-
vant sein. Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage. 

Die Solarmodule produzieren Gleichstrom, den der Wechselrichter vor der Einspeisung ins öf-
fentliche Stromnetz sowie vor der Verwendung im hausinternen Netz zu Wechselstrom um-
wandelt. Innerhalb der Hauptaktivitätszeiträume von Fledermäusen (Dämmerung und nachts) 
werden die Solarmodule keinen Strom produzieren. Störungen der Fledermäuse durch Ultra-
schallimmissionen sind also weitestgehend durch den eingeschränkten Betriebszeitraum der 
Wechselrichter auszuschließen. 

Sonstige betriebliche Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 
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5.3 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Stromkabel unterirdisch und an den Rahmenkon-
struktionen verlegt, so dass es nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Gleiches gilt 
für den Netzanschlusspunkt außerhalb des Planungsraumes. 

Ein Anschluss an das Wasserver- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. Darüber 
hinaus sind keine medialen Erschließungen erforderlich. 

Anfallendes Niederschlagswasser kann innerhalb des Planungsraumes auch unter den Modu-
len weiterhin natürlich versickern. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu 
befürchten, denn mit dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, welche die Qualität von 
Grund- und Oberflächenwasser beeinträchtigen können. 

Innerhalb des Geltungsbereichs verlaufen zwei Freileitungsstromtrassen, die durch die Planung 
berücksichtigt werden. 

5.4 Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommunikationslinien 
(TK-Linien) der Deutschen Telekom AG. Ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz ist nicht 
erforderlich. 

5.5 Abfallrecht 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von den Baustel-
len als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete Abfallentsorgung erfolgen 
kann. 

Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, ge-
werbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer 
bzw. vom Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Ab-
fälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden. 

Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG 
Vorsorgepflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu tref-
fen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) sind zu beachten. 

Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten im Baugrund fest-
gestellt werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz die untere Bodenschutzbehörde zu 
verständigen. 
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5.6 Brandschutz 

Die Löschwasserbereitstellung ist ein Teilbereich der bauplanungsrechtlichen Erschließung der 
Baugrundstücke im Sinne von § 123 BauGB. 

Um die Zugänglichkeit zum Anlagengelände im Brandfall zu gewährleisten, ist ein Feuerwehr-
Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorgesehen. Um im Schadensfall die zuständigen Ansprech-
partner erreichen zu können, sind am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche 
Anlage verantwortlichen Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft 
und deutlich angebracht. 

Der örtlichen Feuerwehr wird ein Lageplan des Geländes zur Verfügung gestellt. Darin sind die 
maßgeblichen Anlagenkomponenten von den Modulen über Leitungsführungen zu Wechsel-
richtern und Transformatoren bis zur Übergabestelle des zuständigen Energieversorgungsun-
ternehmens enthalten. Relativ gefährdete Komponenten von Photovoltaikanlagen (PVA) sind 
Wechselrichter, Energiespeicher und Transformatoren. 

Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur eine ge-
ringe Gefahr der Brandweiterleitung aus. 

Über die Wege zwischen den Modultischen sowie den Abständen der Modultische unterei-
nander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung entgegenwirken. 

Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der Agri-PV-Anlage in die Örtlichkeiten und 
die Anlagentechnik eingewiesen. Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Instal-
lation und Inbetriebnahme der Agri-PV-Anlage sowie regelmäßige Wartung minimiert. Im 
Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deutschen Feuerwehr 
Verbandes unter Verweis auf die VDE 0132 "Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 
im Bereich elektrischer Anlagen" zu beachten. Die dortigen Ausführungen betreffen insbeson-
dere die einzuhaltenden Sicherheitsabstände und die Durchführung von Schalthandlungen. 

Bei einer Photovoltaikanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage im weitesten Sinne mit 
einer geringen Brandlast. Der Löschwasserbedarf wird auf 24 m³/h über 2 h festgesetzt. Die 
Löschwasserentnahmestellen sind im Umkreis von 300 m zu den Baufeldern zu errichten. Die 
einzelnen Anlagenfelder dürfen dabei maximal 10 ha betragen und müssen durch mindestens 
5 m breite befahrbare Streifen getrennt werden. Es ist eine komplette Umfahrbarkeit der An-
lage innerhalb des Zauns notwendig. 

Als Einrichtungen für die unabhängige Löschwasserversorgung kommen in Frage: 

o unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14230), 
o Löschwasserteiche (DIN 14210), 
o Löschwasserbrunnen (DIN 14220) oder 
o Trinkwassernetz (Unterflurhydranten DIN 3221 Teil 1 oder Überflurhydranten DIN 3222 

Teil 1). 
Für das in Rede stehende Projekt ist die Errichtung von Löschwasserzisternen innerhalb des 
Geltungsbereichs vorgesehen. Die Verfügbarkeit des Löschwasserbedarfs ist im nachgelager-
ten Genehmigungsverfahren durch den Vorhabenträger nachzuweisen. 
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5.7 Denkmalschutz 

Baudenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Planungsraumes und in der Umge-
bung keine Baudenkmale bekannt. 

Bodendenkmale 

Im Planungsraum befinden sich nach derzeitigem Kenntnistand keine bekannten Bodendenk-
male. 

Mit Urteil vom 27. April 2017 hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 A 3548/15 SN) zudem 
festgestellt, dass sich aus dem Verdacht von Bodendenkmalen keine Ermächtigungsgrundlage 
für Auflagen zur Sicherstellung und Bergung vermuteter Bodendenkmale zu Lasten des Bau-
herrn ergibt. Einzelne aufgefundene Artefakte führen dabei nicht automatisch zu einer Klassi-
fizierung des gesamten von den Bodenarbeiten betroffenen Grundstücksbereichs als (Boden-) 
Denkmal führen. 

Gemäß dem Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin vom 10.02.2021 (2 B 207/21 SN) wird das 
vorstehende Urteil bestätigt. 

Außerhalb von Grabungsschutzgebieten wird der Schutz der im Boden vermuteten Boden-
denkmale, sofern sie sich in einer Tiefe befinden, die von den Bauarbeiten betroffen ist, im 
DSchG M-V lediglich durch die denkmalbezogenen Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflich-
ten des Bauherrn gemäß § 11 Abs. 3 DSchG M-V und die entsprechenden Verpflichtungen der 
Denkmalfachbehörde gewährleistet. Im Planungsraum ist nach derzeitigem Kenntnisstand kein 
Grabungsschutzgebiet gemäß § 14 DSchG M-V ausgewiesen. 

Eingriffe potenziell vorhandene unbekannte Bodendenkmale können durch die vorliegende 
Planung weitestgehend ausgeschlossen werden. Die Solarmodule werden auf in Boden ge-
rammte Stützen aufgestellt. Dazu sind im Vorfeld der Installation der Solarmodule keine Erd-
arbeiten zur Regulierung des Geländes erforderlich. 

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt wer-
den, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüg-
lich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten. 

Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen 
des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 
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5.8 Flurneuordnungsverfahren 

Der Geltungsbereich befindet sich im räumlichen Zusammenhang mit dem Flurneuordnungs-
verfahren „Walkendorf“. 

Gemäß § 34 des Flurbereinigunggesetzes (FlurbG) gelten von der Bekanntgabe des Flurberei-
nigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes unter anderem die 
folgenden Einschränkungen: 

• In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirtschaftsbetrieb ge-
hören. 

• Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden. 

Mit Anordnungsbeschluss ergeht eine Veränderungssperre mit Erlaubnisvorbehalt. 

§ 188 BauGB regelt hierzu, dass wenn eine Flurbereinigung auf Grund des Flurbereinigungsge-
setzes in einer Gemeinde nach Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde beabsichtigt oder ist 
sie bereits angeordnet ist, ist die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleitpläne aufzustellen, 
es sei denn, dass sich die Flurbereinigung auf die bauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 
voraussichtlich nicht auswirkt. Die Flurbereinigungsbehörde und die Gemeinde sind verpflich-
tet, ihre das Gemeindegebiet betreffenden Absichten möglichst frühzeitig aufeinander abzu-
stimmen. Die Planungen sollen bis zum Abschluss der Flurbereinigung nur geändert werden, 
wenn zwischen der Flurbereinigungsbehörde und der Gemeinde Übereinstimmung besteht 
oder wenn zwingende Gründe die Änderung erfordern. 

Die vorliegende Planung wurde durch Gemeinde und Vorhabenträger bei dem Staatlichen Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt als zuständige Flurbereinigungsbehörde angezeigt und die Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde zum Vorhaben wird vor Baubeginn beantragt. 

Amt Gnoien - veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2025



S e i t e  | 28 

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6                                              Begründung, Stand August 2025 
„Photovoltaikanlage Friedrichshof“ 

6. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Die Vorhabenbeschreibung des Vorhaben- und Erschließungsplans sowie die damit korrespon-
dierenden Regelungen des Durchführungsvertrages sichern ab, dass 99,65 % des Sonderge-
bietes „AGRI-PV“ für die Landwirtschaft weiterhin nutzbar sind. Für diesen Flächenanteil besteht 
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung fort. 

Entsprechend reduziert sich der Eingriffsumfang des Funktionsverlustes auf ca. 1 % der betref-
fenden Vorhabenfläche. 

Flächenbilanz: 

Ermittlung des Biotopwertes 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zunächst aus der Anlage 3 die Wertstufe ermittelt. Die 
Wertstufe für „Sandacker“ (ACS) ist 0. Die Wertstufe für „Intensivgrünland auf Mineralstandor-
ten“ (GIM) ist ebenfalls 0. Der durchschnittliche Biotopwert berechnet sich aus 1 abzüglich des 
Versiegelungsgrades des derzeitigen Biotoptyps. 

Biotopwert ACS:  1 – 0 (Versiegelungsgrad) = 1 

Biotopwert GIM:  1 – 0 (Versiegelungsgrad) = 1 

Geltungsbereich: 985.102 m² 
Sondergebiet Kulturanbau 456.860 m² 
Sondergebiet Dauergrünland 295.150 m² 
Verkehrsflächen 380 m² 
Wald 55.891 m² 
Wasser 9.308 m² 
A (Erhalt Sträucher) 3.312 m² 
B (Entwicklung Mähwiese) 157.755 m² 
C (Entwicklung Sichtschutzhecke) 6.557 m² 

Netto-Modulfläche: 392.103 m² 

Trafos: 500 m² 
Rammpfosten:  380 m² 
Zaunpunktfundamente 185 m² 
Energiespeicher 467 m² 
Löschwasserzisternen 260 m² 
Aufstellflächen Feuerwehr 850 m² 
landwirtschaftlich nicht nutzbar 
AN 

2.642 m² 
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Ermittlung des Lagefaktors 

Der Abstand zu vorhandenen Störquellen beträgt im Durchschnitt mehr als 100 m, aber weni-
ger als 625 m. Entsprechend wurde ein Lagefaktor von 1,00 gewählt. 

Berechnung des Eingriffs-Flächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotop- 
veränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktionsverlust), ergibt 
sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Fläche 
des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor. 

Vorliegend werden sowohl Acker- wie auch Grünlandflächen für die geplante Betriebsfläche in 
Anspruch genommen. Dabei wird die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin erhalten. Aus-
schließlich im Bereich der Modultischstützen sowie den geplanten Nebenanlagen und im Be-
reich der festgesetzten Verkehrsflächen wird die landwirtschaftliche Produktion eingestellt und 
die vorhandenen Sandacker- bzw. Intensivgrünlandbiotope beeinträchtigt. Die verbleibenden 
Flächen werden in ihrer derzeitigen Ausprägung als Sandacker bzw. Intensivgrünland nicht be-
einträchtigt. Zur Berechnung des Umfangs der unmittelbaren Wirkungen bzw. Beeinträchti-
gungen erfolgt zunächst die Ermittlung der Eingriffsflächenäquivalente (EFÄ) für die festge-
setzten sonstigen Sondergebiete, abzüglich der Fläche mit Funktionserhaltung. Die EFÄ der 
festgesetzten Verkehrsflächen werden im Anschluss addiert. 

Biotoptyp 

Fläche des 
beeinträch-
tigten Bio-
tops in m² 

Bio-
top-
wert 

Lage-
faktor 

EFÄ m² = Fläche * Bio-
topwert * Lagefaktor 

Eingriffsflächen-
äquivalent [m² 

EFÄ] 

12.1.1 Sandacker 456.860 1 1,00 458.011 * 1 * 1,00 456.860 

9.3.2 Intensiv-
grünland 295.150 1 1,00 295.150 * 1 * 1,00 295.150 

Zwischensumme: 752.010 

Abzug von 99,65 % Funktionserhaltung gemäß DIN SPEC 91434:2021-05 - 749.378 

Zwischensumme: 2.632 

12.1.1 Sandacker 300 1 1,00 300 * 1 * 1,00 300 

9.3.2 Intensiv-
grünland 80 1 1,00 80 * 1 * 1,00 80 

Zwischensumme: 380 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 3.012 
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Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. außerhalb der Baugrenze sind 
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten. 

Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Es ist biotopunabhängig die teilversiegelte Fläche in m² zu ermitteln und mit einem Zuschlag 
von 0,2 zu berücksichtigen. Die innere Erschließung wird teils temporäre über teilversiegelte 
Fahrwege im Umfang von 35.281 m² gesichert, die allerdings de landwirtschaftlich Nutzung 
nicht entzogen werden. Zudem finden Teilversieglungen im Umfang von 850 m² für die Auf-
stellflächen der Feuerwehr statt und es werden Verkehrsflächen im Umfang von 320 m² fest-
gesetzt. 

Für Trafostationen, Rammfundamente und sonstige Nebenanlagen werden Vollversiegelungen 
im Umfang von bis zu 1.759 m² eingeplant. Der Zuschlag für Vollversiegelung beträgt 0,5. 

Teil-/Vollversiegelte bzw- 
überbaute Fläche 

Zuschlag für Teil-/Vollver-
siegelung 

EFÄ= Teil-/Vollversiegelte bzw- 
überbaute Fläche * Zuschlag 

Eingriffsflächen-
äquivalente EFÄ 

1.792 m² 0,5 EFÄ = 1.792 * 0,5 896 

36.451 m² 0,2 EFÄ = 36.451 * 0,2 7.290 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 8.186 

Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunkti-
onale Kompensationsbedarf. 

m² EFÄ für Biotopbeseiti-
gung 

+ 
m² EFÄ für Funktions-

beeinträchtigung 
+ 

EFÄ für Teil-/Vollversiege-
lung bzw. Überbauung 

Multifunktionaler 
Kompensations-
bedarf [m² EFÄ] 

3.012 0 8.186 11.198 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs m² EFÄ: 11.198 
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Zu 4. Kompensation des Eingriffes 

Maßnahme 1 (2.33) 

Umwandlung von Ackerflächen innerhalb der mit „B“ festgesetzten Flächen durch spontane Be-
grünung in eine Brachfläche mit Nutzungsoption: Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrün-
land als einschürige Mähwiese oder einer Mahd in einem zwei-bis dreijährigem Rhythmus 

Flächenbilanz: 157.755 m² 

Anforderungen für Anerkennung: 

- Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt 

-  Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der nachfolgend 
aufgeführten Kriterien: Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, Puffer zu geschützten Bio-
topen, Förderung von Zielarten 

-  Spontane Begrünung (keine Einsaat) 

-  Mindestbreite 10 m 

- Mindestflächengröße: 2.000 m² 

Nutzungsoption: Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit der Flächennutzung 
als einschürige extensive Mähwiese unter Beachtung der folgenden Vorgaben: 

-  Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes 

- je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre 

- Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken 

Bezugsfläche für Aufwertung: Maßnahmenfläche 

Kompensationswert: 2,0 

Fläche der Maßnahme 

[m²] 

x Kompensati-
onswert der 
Maßnahme 

x Leistungs- 

faktor 

Kompensationsflächenäquiva-
lent [m² KFÄ] 

157.755 2,0 - 315.510 

Kompensationsflächenäquivalent 315.510 
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Zu 5. Gesamtbilanzierung 

multifunktionaler Kompensations-
bedarf - Maßnahme 1 = 

Kompensationsflächen-
äquivalent [m² KFÄ] ge-

samt 

11.198 315.510 304.302 

Kompensationsflächenäquivalent 304.302 

Der multifunktionale Kompensationsbedarf im Umfang von 11.198 Kompensationsflächen-
äquivalenten wird durch die Anlage von extensiven Mähwiesen (Maßnahme 1) mit einem Um-
fang von 315.510 m² KFÄ vollständig ausgeglichen. Es verbleibt ein Kompensationsüberschuss 
von 304.302 m² KFÄ. 
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7. Umsetzung des Bebauungsplanes 

Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden: 

Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungsmaßnah-
men innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Erschließungskos-
ten im Durchführungsvertrag verpflichten. 

Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung bereit und 
in der Lage sein. Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leis-
tungsfähigkeit des Vorhabenträgers im Hinblick auf das Gesamtvorhaben zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftmachen der Leistungsfähigkeit des Trägers reicht 
nicht aus. 

Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigneter Ban-
ken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. 

Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf den 
Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung nachzu-
weisen. Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen. 

Für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Möglichkeit gemäß § 12 
Abs. 3a BauGB genutzt werden, eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festzusetzen. 
Unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB gilt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durchführungsver-
trags sind zulässig. Entsprechend umfangreich und detailliert fällt die Vorhabenbeschreibung 
des Vorhaben- und Erschließungsplans aus. Dieser wird mit dem Satzungsbeschluss der Ge-
meinde zu einem untrennbaren Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 
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